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Gesetz über die Umsetzung der Leistungsanalyse; 2. Beratung

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 1. Juli 2014

Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. August 
2014 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)

Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
vom 6. November 2014
Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

Gesetz
über die Umsetzung 
der Leistungsanalyse

Der Grosse Rat des Kan-
tons Aargau,

gestützt auf § 116 
der Kantonsverfassung,

beschliesst:

I.

1.
Der Erlass SAR 122.200
(Gesetz über die Einwoh-
ner- und Objektregister 
sowie das Meldewesen 
[Register- und Meldege-
setz, RMG] vom 18. No-
vember 2008) (Stand 1. 
Mai 2009) wird wie folgt 
geändert:

§  21 Abs. 6 (geändert)

6 Der Zugriff auf das kan-
tonale Einwohner- bezie-
hungsweise Objektregister 
ist unentgeltlich für

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/122.200/de
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 1. Juli 2014

Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. August 
2014 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)

Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
vom 6. November 2014
Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

a) (neu) Stellen der kan-
tonalen Verwaltung mit 
Ausnahme der selb-
ständigen kantonalen 
Anstalten,

b) (neu) Stellen der 
kommunalen Verwal-
tung mit Ausnahme 
der Gemeindeanstal-
ten und der Betrei-
bungsämter,

c) (neu) die Gerichte,

d) (neu) die Landeskir-
chen und Kirchge-
meinden.

§  
22 Abs. 4 (aufgehoben)

4 Aufgehoben.

§  22a (neu)

c) Gebührenbezug

§  22a Abs. 2 (geändert)

1 Der Regierungsrat regelt 
den Bezug von Gebühren 
durch das zuständige De-
partement. Die maximalen 
Gebühren betragen:
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 1. Juli 2014

Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. August 
2014 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)

Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
vom 6. November 2014
Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

a) Einzelauskunft Fr. 20.–

b) Listenauskünfte     
Fr –.10 pro Person, 
mindestens jedoch Fr. 
100.–,

c) Zugriff und Datenbe-
kanntgabe Fr. 20'000.–

2 Die Gebühr gemäss Ab-
satz 1 lit. c setzt sich aus 
einer Grund- und einer 
Zusatzpauschale zusam-
men, mit welcher die 
Amortisation und die Ver-
zinsung der Investitions-
ausgaben sowie die Be-
triebsaufwendungen für 
die Führung der kantona-
len Datenplattform abge-
golten wird.

2 Die Gebühr gemäss Ab-
satz 1 lit. c setzt sich aus 
einer Grund- und einer 
Zusatzpauschale zusam-
men, mit welcher die 
Amortisation und die Ver-
zinsung der Investitions-
ausgaben sowie die Be-
triebsaufwendungen für 
die Führung der kantona-
len Datenplattform abge-
golten werden.

2.
Der Erlass SAR 165.100
(Gesetz über die Grund-
züge des Personalrechts 
[Personalgesetz, PersG] 
vom 16. Mai 2000) (Stand 
1. Januar 2013) wird wie 
folgt geändert:

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/165.100/de
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 1. Juli 2014

Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. August 
2014 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)

Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
vom 6. November 2014
Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§  29a (neu)

Case Management

1
Ist abzusehen, dass eine 

Arbeitsunfähigkeit einer 
Mitarbeiterin oder eines 
Mitarbeiters länger als 30 
Tage dauert, meldet die 
Anstellungsbehörde dies 
umgehend der zuständi-
gen Personalstelle und 
diese der Koordinations-
stelle Case Management.

2 Arbeitsunfähige Mitarbeit
erinnen und Mitarbei-
ter können verpflichtet 
werden, sich von einer 
durch die Koordinations-
stelle Case Management 
bezeichneten externen 
Stelle im Rahmen eines 
Case Managements be-
gleiten zu lassen.

3.
Der Erlass SAR 171.100
(Gesetz über die Einwoh-
nergemeinden [Gemein-
degesetz] vom 
19. Dezember 1978) 
(Stand 1. Januar 2014) 
wird wie folgt geändert:

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/171.100/de
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 1. Juli 2014

Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. August 
2014 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)

Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
vom 6. November 2014
Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§  47 Abs. 1 (geändert)

1 In jeder Gemeinde be-
steht eine Finanzkommis-
sion. Sie konstituiert sich 
selbst. Der Finanzkommis-
sion obliegen die Stellung-
nahme zum Budget sowie 
zur Aufgaben- und Fi-
nanzplanung, die Prüfung 
der Jahresrechnung und 
der Kreditabrechnungen 
sowie die Behandlung 
weiterer, von der Gemein-
deordnung bezeichneter 
Geschäfte, sofern diese 
nicht die Wahl einer Ge-
schäftsprüfungskommissi-
on vorsieht.

§  86a Abs. 2 (geändert)

2 Die Aufgaben- und Fi-
nanzplanung ist im Rah-
men der Budgetgenehmi-
gung dem zuständigen 
Organ zur Kenntnis zu 
bringen.



- 6 -

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 1. Juli 2014

Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. August 
2014 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)

Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
vom 6. November 2014
Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§  88h Abs. 3 (geändert)

3 Wenn eine Gemeinde mit 
der Aufgaben- und Fi-
nanzplanung den mittelfris-
tigen Haushaltsausgleich 
sowie die Wiederherstel-
lung der Mindestkapitali-
sierung nachweist, kann 
das zuständige Departe-
ment __ eine Unterschrei-
tung des festgesetzten 
Prozentsatzes bewilligen.

§  92b Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (neu), Abs. 3 (neu)
II. Risikominimierung und internes 
Kontrollsystem (Überschrift geän-
dert)

1 Der Gemeinderat trifft die 
notwendigen Massnah-
men, um

a) (neu) das Vermögen 
zu schützen,

b) (neu) die zweckmässi-
ge Verwendung der 
Mittel zu gewährleis-
ten,
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 1. Juli 2014

Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. August 
2014 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)

Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
vom 6. November 2014
Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

c) (neu) Fehler und Un-
zulänglichkeiten bei 
der Rechnungsführung 
zu verhindern oder 
aufzudecken,

d) (neu) die Ordnungs-
mässigkeit der Rech-
nungslegung sicherzu-
stellen.

2 Er berücksichtigt dabei 
die Risikolage und ein 
ausgewogenes Kosten-
Nutzen-Verhältnis.

3 Er trifft geeignete Mass-
nahmen, damit langfristig 
die Gemeinde gefährden-
de Entwicklungen frühzei-
tig erkannt werden.

§  94a Abs. 2

2
Er ist namentlich zustän-

dig für

c) Aufgehoben.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 1. Juli 2014

Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. August 
2014 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)

Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
vom 6. November 2014
Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§  94d Abs. 1 §  94d Abs. 1

1 Das zuständige Depar-
tement

1 Das zuständige Depar-
tement

c) (geändert) überprüft 
die Budgets und 
Rechnungen sowie die 
Aufgaben- und Fi-
nanzplanung,

c) (geändert) überprüft 
die Budgets und 
Rechnungen sowie die 
Aufgaben- und Fi-
nanzplanungen,

4.
Der Erlass SAR 301.100
(Gesundheitsgesetz 
[GesG] vom 
20. Januar 2009) (Stand 
1. Januar 2013) wird wie 
folgt geändert:

§  3 Abs. 1

1 Die Gemeinden erfüllen 
allein oder zusammen mit 
anderen Gemeinden die 
ihr durch dieses Gesetz 
und seine Vollzugserlasse 
übertragenen Aufgaben. 
Sie sind darüber hinaus 
zuständig für die

c) Aufgehoben.

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/301.100/de
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 1. Juli 2014

Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. August 
2014 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)

Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
vom 6. November 2014
Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

5.
Der Erlass SAR 401.100
(Schulgesetz vom 
17. März 1981) (Stand 
1. August 2014) wird wie 
folgt geändert:

§  3 Abs. 4 (aufgehoben)

4 Aufgehoben.

§  23 Abs. 1 (geändert)

1 Die Oberstufe umfasst 
die dreijährigen Typen 
Realschule, Sekundar-
schule und Bezirksschule 
sowie im dritten Jahr die 
zusätzlichen Angebote 
Werkjahr sowie Integrati-
ons- und Berufsfindungs-
klasse Volksschule. Der 
Grosse Rat ist befugt, das 
zusätzliche Angebot zu 
erweitern.

§  
27a Abs. 1 (aufgehoben)
Werkjahr, Integrations- und Berufsfin-
dungsklasse Volksschule (Überschrift 
geändert)

1 Aufgehoben.

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/401.100/de
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 1. Juli 2014

Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. August 
2014 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)

Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
vom 6. November 2014
Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§  33a (neu)

Kostentragung

§  33a Abs. 4 (geändert)

1
Für Schülerinnen und 

Schüler mit Wohnsitz im 
Kanton ist der Unterricht 
an öffentlichen Mittelschu-
len unentgeltlich. Vorbe-
halten bleiben spezielle 
Auslagen, namentlich für 
die Anschaffung von Un-
terrichtsmaterialien und für 
die Teilnahme an Exkursi-
onen.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 1. Juli 2014

Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. August 
2014 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)

Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
vom 6. November 2014
Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

2
Schülerinnen und Schü-

ler mit ausserkantonalem 
Wohnsitz zahlen in der 
Regel ein Schulgeld, des-
sen Höhe der Regierungs-
rat nach Massgabe von 
Lastenausgleichszahlun-
gen durch Verord-
nung festlegt. Vorbehalten 
bleiben interkantonale und 
internationale Schulgeld-
abkommen. Es gilt die 
Wohnsitzdefinition des 
Regionalen Schulabkom-
mens über die gegenseiti-
ge Aufnahme von Auszu-
bildenden und Ausrichtung 
von Beiträgen (RSA 2009) 
vom 23. November
2007 1).

3 Studierende in den Lehr-
gängen der Aargauischen 
Maturitätsschule für Er-
wachsene bezahlen ein 
vom Regierungsrat durch 
Verordnung auf maximal 
Fr. 1'000.– pro Semester 
festgelegtes Studiengeld.

                                                  
1)

SAR 400.300

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/400.300/de
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 1. Juli 2014

Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. August 
2014 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)

Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
vom 6. November 2014
Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

4
Der Regierungsrat kann 

für die Belegung von Frei-
fächern durch Verord-
nung eine Kostenbeteili-
gung der Schülerinnen und 
Schüler festlegen und das 
zuständige Departement 
ermächtigen, in Härtefällen 
sämtliche in dieser Be-
stimmung genannten 
Schulgelder ganz oder 
teilweise zu erlassen.

4
Der Regierungsrat kann 

für die Belegung des Frei-
fachs Instrumentalunter-
richt durch Verord-
nung eine Kostenbeteili-
gung der Schülerinnen und 
Schüler festlegen und das 
zuständige Departement 
ermächtigen, in Härtefällen 
sämtliche in dieser Be-
stimmung genannten 
Schulgelder ganz oder 
teilweise zu erlassen.

§  52 Abs. 5 (geändert)

5 Schulen der Primar-
schulstufe können durch 
Beschluss des Grossen 
Rats aufgehoben werden, 
wenn die Schülerzahl dau-
ernd weniger als 15 be-
trägt.

6.
Der Erlass SAR 411.200
(Gesetz über die Anstel-
lung von Lehrpersonen 
[GAL] vom 
17. Dezember 2002) 
(Stand 1. August 2013) 
wird wie folgt geändert:

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/411.200/de
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 1. Juli 2014

Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. August 
2014 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)

Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
vom 6. November 2014
Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§  32a (neu)

Case Management

1
Ist abzusehen, dass eine 

Arbeitsunfähigkeit von 
Schulleitungs- und Lehr-
personen länger als 30 
Tage dauert, meldet dies 
die Anstellungsbehörde 
umgehend dem zuständi-
gen Departement.

2 Die arbeitsunfähigen 
Personen können ver-
pflichtet werden, sich von 
einer durch das zuständige 
Departement bezeichneten 
externen Fachstelle im 
Rahmen eines Case Ma-
nagements begleiten zu 
lassen.

7.
Der Erlass SAR 495.200
(Kulturgesetz [KG] vom 
31. März 2009) (Stand 
1. August 2013) wird wie 
folgt geändert:

§  21 Abs. 2 (neu)

2 Er kann vertiefende wis-
senschaftliche For-
schungsarbeiten durchfüh-
ren.

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/495.200/de
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 1. Juli 2014

Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. August 
2014 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)

Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
vom 6. November 2014
Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

8.
Der Erlass SAR 531.200
(Gesetz über die Gewähr-
leistung der öffentlichen 
Sicherheit [Polizeigesetz, 
PolG] vom 6. Dezem-
ber 2005) (Stand 1. Juli 
2013) wird wie folgt geän-
dert:

§  4 Abs. 3 (geändert)

3 Die Kantonspolizei 
kann durch Vereinbarung 
geeigneten Polizeikorps 
der Gemein-
den kriminalpolizeiliche 
Aufgaben übertragen, 
sofern die Gemeinde die 
Aufgaben gemäss Absatz 
2 umfassend erfüllt und die 
notwendigen personellen 
Kräfte zur Verfügung ste-
hen.

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/531.200/de
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 1. Juli 2014

Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. August 
2014 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)

Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
vom 6. November 2014
Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

9.
Der Erlass SAR 673.100
(Gesetz über die Gebäu-
deversicherung [Gebäude-
versicherungsgesetz, 
GebVG] vom 
19. September 2006) 
(Stand 1. Januar 2013) 
wird wie folgt geändert:

§  40a (neu)

Anschubfinanzierung Hochwasser-
schutz

1 Als Anschubfinanzierung 
zur Umsetzung der Gefah-
renkarten leistet die Aar-
gauische Gebäudeversi-
cherung während 10 Jah-
ren seit Inkrafttreten dieser 
Bestimmung Beiträge aus 
dem Fonds zur Verhütung 
von Elementarschäden im 
Gesamtumfang von 
Fr. 30 Mio. an neue 
Schutzmassnahmen des 
übergeordneten Hochwas-
serschutzes von Kanton 
und Gemeinden.

Streichen (§ 40a Abs. 1)

Ablehnung Massnahme 
625-07

Festhalten

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/673.100/de


- 16 -

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 1. Juli 2014

Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. August 
2014 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)

Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
vom 6. November 2014
Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

10.
Der Erlass SAR 713.100
(Gesetz über Raument-
wicklung und Bauwesen 
[Baugesetz, BauG] vom 
19. Januar 1993) (Stand 
1. August 2013) wird wie 
folgt geändert:

§ 
54a Abs. 4 (aufgehoben) § 54a Abs. 4

4 Aufgehoben. 4 Der Kanton unterstützt 
die Erarbeitung des Kom-
munalen Gesamtplans 
Verkehr durch Beiträge. 
Der Grosse Rat bestimmt 
durch Dekret Vorausset-
zungen und Höhe der Bei-
tragsleistungen. (geltendes 
Recht)

Ablehnung Massnahme 
635-02

Festhalten

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/713.100/de
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 1. Juli 2014

Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. August 
2014 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)

Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
vom 6. November 2014
Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§  122 Abs. 2 (geändert), 
Abs. 3 (neu)

2 An die dem Kanton aus 
dem Wasserbau an seinen 
Bächen und aus deren 
Unterhalt sowie aus Mass-
nahmen des Wasserhaus-
halts erwachsenden Kos-
ten haben die Gemeinden 
Beiträge von 60 Prozent 
zu leisten. Die Aufteilung 
unter mehreren betroffe-
nen Gemeinden erfolgt 
nach Massgabe des Nut-
zens.

3 Die Gemeinden können 
in ihren Abwasserregle-
menten die Finanzierung 
der Beiträge durch die 
Abwasserkasse vorsehen.
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 1. Juli 2014

Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. August 
2014 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)

Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
vom 6. November 2014
Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§  169 Abs. 9 (neu), 
Abs. 10 (neu)

9 Gesuche für Beiträge 
gemäss § 54a Abs. 4 (in 
der Fassung vom 10. März 
2009), die innert einem 
Jahr nach dessen Aufhe-
bung zusammen mit der 
Offerte des beauftragten 
Büros beim Kanton einge-
reicht worden sind, werden 
nach altem Recht beurteilt.

Streichen (§169 Abs. 9)

Ablehnung Massnahme 
635-02

Festhalten

10 Die Höhe des Gemein-
debeitrags gemäss § 122 
Abs. 2 bestimmt sich nach 
bisherigem Recht (§ 122 
Abs. 2 in der Fassung vom 
19. Januar 1993), wenn 
mit der Ausführung der 
Arbeiten vor Inkrafttreten 
der Rechtsänderung vom 
xx.xx.xxxx begonnen wor-
den ist.

11.
Der Erlass SAR 764.100
(Wassernutzungsgesetz 
[WnG] vom 11. März 2008) 
(Stand 1. Januar 2013) 
wird wie folgt geändert:

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/764.100/de
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 1. Juli 2014

Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. August 
2014 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)

Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
vom 6. November 2014
Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

§  32 Abs. 2 (geändert)

2 Mindestens 5 % des 
jährlichen Wasserzinser-
trags sind für die Renatu-
rierung, Vernetzung und 
ökologische Aufwertung 
der Gewässer zu ver-
wenden.

12.
Der Erlass SAR 831.300
(Gesetz über Ergänzungs-
leistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und Inva-
lidenversicherung im Kan-
ton Aargau [Ergänzungs-
leistungsgesetz Aargau, 
ELG-AG] vom 26. Juni 
2007) (Stand 
1. Januar 2013) wird wie 
folgt geändert:

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/831.300/de
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vom 1. Juli 2014

Entwurf des Regierungs-
rats vom 20. August 
2014 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung)

Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
vom 6. November 2014
Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

Ingress (geändert)
Der Grosse Rat des Kan-
tons Aargau,
gestützt auf § 39 der Kan-
tonsverfassung sowie die 
Art. 10 Abs. 2, 11 Abs. 
2, 14 und 21 des Bundes-
gesetzes über Ergän-
zungsleistungen zur Al-
ters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung 
(ELG) vom 6. Oktober 
2006 1),
beschliesst:

§  2a (neu)

Vermögensverzehr

1 Der als Einnahme anzu-
rechnende Vermögensver-
zehr wird bei Altersrentne-
rinnen und Altersrentnern 
in Heimen oder Spitälern 
auf einen Fünftel festge-
legt.

                                                  
1)

SR 831.30

http://www.lexfind.ch/link/Bund/831.30/de
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Abweichende Anträge 
der Fachkommissionen
Kommentar kursiv

Abweichende Anträge 
der Kommission KAPF 
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Kommentar kursiv

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 2. Beratung 
vom …

II.

Keine Fremdaufhebungen.

III.

Der Regierungsrat be-
stimmt das Inkrafttreten 
der Änderungen unter Ziff. 
I.

Aarau,

Präsident des Grossen 
Rats

Protokollführerin


